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1 Aufgabenstellung 

Aufgabenstellung war eine artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung mit Habitat-

potenzialanalyse zum Bebauungsplan "Heckenweg-Nord" in Rudersberg-Schlecht-

bach. Im Zuge der Übersichtsbegehung soll geprüft werden, ob gegebenenfalls 

artenschutzrechtliche Belange im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen 

sind.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde gegenüber dem Untersuchungs-

gebiet von QUETZ, 2014 erweitert. Im Rahmen der aktuellen Übersichtsbegehung 

wurde das gesamte Gebiet untersucht. 

Zur Planung und detaillierten Abgrenzung siehe Abbildung 1.  

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Schlechtbach zwischen der Brunnenstraße im 

Süden und der Lehmgasse im Norden und nimmt eine Fläche von ca. 1 ha ein  

Es umfasst die Freiflächen mit Ackerflächen und Gartengrundstücke mit teilweise 

älterem Obstbaumbestand und eine kleinere Feldhecke sowie ein älteres 

Bauernhaus mit drei Nebengebäuden/Schuppen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Bebauungsplans 
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Abb. 2: Ansicht von Süd mit Apfelbaum 
 

 
Abb. 3: Rasen- und Gartenflächen mit Obstbaumwiese (Flst. Nr. 311/2) 
 

 
Abb. 4: Birn- und Nussbaum auf der alten Streuobstwiese (Flst. Nr. 18) 
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Abb. 5: Gehölz entlang Flst. Nr. 19/2  
 

 
Abb. 6: Alte Streuobstwiese, im Hintergrund Schuppen 
 

 
Abb. 7: Alter Schuppen des Bauernhauses, Flst. Nr. 19/1 
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Abb. 8: Ackerflächen in Richtung Süd 
 

 
Abb. 9: Apfelbaum am südl. Ende mit Baumhöhlen (verm. Brutplatz Star)  
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3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng 

geschützt sind. Nach § 7 Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 

a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
aufgeführt sind, 

bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 

c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV) 

 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte 

Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 

 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders 

geschützten Arten. 

Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die 

besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche 

Verbote von Beeinträchtigungen definiert. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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4 Methodik 

Die Übersichtsbegehung wurde am 23.03.2017, durchgeführt. Dabei erfolgte eine 

Erfassung potenzieller Habitate nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 

Verbindung mit der FFH-Richtlinie (Anhang IV) bzw. der Vogelschutzrichtlinie 

(Rote Liste Arten zzgl. Vorwarnlistenarten) geschützter Tierarten. 

 

 

5 Habitatpotenzialanalyse 

Anhand der Habitatstrukturen im Plangebiet wurde eine Habitatpotenzialanalyse 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der faunistischen Übersichtsbegehung und 

Quetz (2014) sowie anhand des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg (ZAK) 

(LUBW 2017) durchgeführt. Dabei wurden nach Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) geschützte Arten (in Verbindung mit europarechtlich geschützten 

Arten) betrachtet.  

Im Plangebiet sind Ackerflächen und Gartengrundstücke mit teilweise älterem 

Obstbaumbestand und eine kleinere Feldhecke sowie ein älteres Bauernhaus mit drei 

Nebengebäuden/Schuppen zu finden. Die Obstbäume weisen teilweise kleine Baum-

höhlen- oder Baumspalten auf, die als Niststätten für baumhöhlenbewohnende 

Vogel- und Fledermausarten sowie Haselmaus, Juchtenkäfer und Eremit dienen 

können. 

Für die Zauneidechse ist ein Vorkommen nicht vollständig auszuschließen. Im 

Bereich des alten Bauernhauses und der alten Streuobstwiese gibt es einige Stein- 

und Mauerfragmente. Alte Gärten können in Verbindung mit den umliegenden 

gärtnerisch genutzten (sonnigen!) Flurstücken durchaus geeignete Habitatstrukturen 

für die Art aufweisen. 

Insgesamt wurden 16 Vogelarten im Gebiet und im Umfeld nachgewiesen. Von den 

nachgewiesenen Vogelarten können 11 als Vogelarten mit Brutverdacht im eigent-

lichen Untersuchungsgebiet gewertet werden. Fünf Arten können als Brutvogelarten 

im Umfeld gelten. Haussperling und Goldammer sind Arten der landes- bzw. bundes-

weiten Vorwarnliste (RL-V). 

Nachweise der Zauneidechse liegen nicht vor, können aber nicht ausgeschlossen 

werden.  
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Ein Vorkommen von holzbewohnenden Käferarten (Juchtenkäfer, Hirschkäfer) sowie 

von gebäude- und baumhöhlenbewohnenden Fledermausarten und der Haselmaus 

sind im Plangebiet nicht auszuschließen, da geeignete Baum- und Gebäudebestände 

zu finden sind.  

Das Vorkommen von Falterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist dagegen aus-

zuschließen, da die vorhandenen Grünflächen intensiv genutzt werden und Futter-

pflanzen des Großen Feuerfalters, des Nachtkerzenschwärmers sowie des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläulings vollständig fehlen.  

 

ZAK-Status:  

LA = Landesart Gruppe A; LB = Landesart Gruppe B; N = Naturraumart; z = zusätzliche Zielart 

Untersuchungsrelevanz:  

1 = Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und 

vollständig lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen 

im Rahmen einer Übersichtsbegehung.  

2 = Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle 

kleiner isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im 

Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des 

Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

3 = Arten,die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche 

Vorkommen sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen. 

n.d. = Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen 

definiert. 

 

5.1 Vögel 

Tab. 1: Prüfliste Vögel 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im Plangebiet 

Kiebitz Vanellus vanellus LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Steinkauz Athene noctua N 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wachtelkönig Crex crex LA 1 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Feldlerche Alauda arvensis N 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Grauspecht Picus canus  N 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis LB 2 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Kuckuck Cuculus canorus N 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 2 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 
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Tab. 1: Prüfliste Vögel 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im Plangebiet 

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 2 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wendehals Jynx torquilla LB 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Busch- und 
Baumfreibrüter 

 - - 
Vorkommen nachgewiesen 
(Grünfink, Stieglitz, Amsel, 
Goldammer u.a.) 

Gebäudebrüter  - - 
Vorkommen nachgewiesen 
(Hausrotschwanz, Bachstelze u.a.) 

Baumhöhlenbrüter  - - 
Vorkommen nachgewiesen (Star, 
Sumpfmeise, Feldsperling) 

Bodenbrüter  - - 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen und fehlender 
Nachweise auszuschließen 

 

5.2 Reptilien 

Tab. 2: Prüfliste Reptilien  

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im Plangebiet 

Zauneidechse Lacerta agilis N 1 
Vorkommen aufgrund Habiitat-
strukturen nicht auszuschließen 

 

5.3 Holzbewohnende Käferarten und Falterarten 

Tab. 3: Prüfliste Holzbewohnende Käferarten, Falterarten 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im Plangebiet 

Hirschkäfer Lucanus cervus N n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LA n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Glaucopsyche 
nausithous 

LB 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 2 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus 
proserpina 

LB n.d. 
Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 
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5.4 Säugetiere 

Tab. 4: Prüfliste Säugetiere 

Art (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im Plangebiet 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 
LB 

n.d. 
Vorkommen aufgrund des 
Fehlens im weiteren Umfeld 
unwahrscheinlich 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 
LB 

n.d. 
Vorkommen aufgrund des 
Fehlens im weiteren Umfeld 
unwahrscheinlich 

Graues Langohr Plecotus austriacus LB n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Großes Mausohr Myotis myotis N n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Mopsfledermaus 
Barbastella 
barbastellus LA 

n.d. 
Vorkommen aufgrund des 
Fehlens im weiteren Umfeld 
unwahrscheinlich 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus 
LA 

n.d. 
Vorkommen aufgrund des 
Fehlens im weiteren Umfeld 
unwahrscheinlich 

Braunes Langohr Plecotus auritus  n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Haselmaus 
Muscardinus 
avellanarius  n.d. 

Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus 
pygmaeus  n.d. 

Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 
 

n.d. 
Vorkommen aufgrund des 
Fehlens im weiteren Umfeld 
unwahrscheinlich 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus 
pipistrellus  n.d. 

Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht auszuschließen 
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6 Fazit 

Über die artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung bzw. die Habitatpotenzial-

analyse ist, für den Planbereich, ein Vorkommen von baumhöhlen- und gebäude-

bewohnenden Vogel- und Fledermausarten sowie holzbewohnender Käferarten 

und der Haselmaus nachgewiesen bzw. nicht vollständig auszuschließen. 

Gleiches gilt für die Zauneidechse.  

Daher ist in der weiteren Planungsphase eine weitergehende Erfassung 

erforderlich. Hierfür ist eine Kontrolle der potenziellen Quartierbäume auf 

Vorkommen baumhöhlenbewohnender Fledermausarten sowie holzbewohnender 

Käferarten und der Haselmaus erforderlich. Weiterhin ist eine Erfassung der 

Brutvogelarten sowie der Zauneidechse im Planbereich notwendig. Darüber 

hinaus ist eine Untersuchung (zwei nächtliche Begehungen zur Erfassung des 

Schwärmverhaltens mittels Batlogger bzw- Batcorder) zur Belegung der 

geeigneten Gebäude durch Fledermäuse zu durchzuführen.  
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